SICHERHEITSDATENBLATT

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) \ \ ®
Bearbeitungsdatum: 11.10.2021 U
Druckdatum: 11.10.2021 ”

Version: 1

Sanitarreiniger

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Sanitarreiniger

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Reinigungsmittel
Relevante identifizierte Verwendungen:
Produktkategorien [PC]
PC 35: Wasch- und Reinigungsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelilt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):
UNEX GmbH
Erwin Schrodinger Strasse 9
2100 Korneuburg
Austria

Telefon: +43 1 375 00 34
E-Mail: office@unex.co.at
Webseite: www.unex.co.at

1.4. Notrufnummer

Vergiftungsinformationszentrale (VIZ), 24h: +43 1 406 43 43, +43 1 406 68 98 (Diese Nummer ist nur
zu Burozeiten besetzt.)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-
kategorien verfahren
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut Berechnungs-
(Skin Corr. 1) und schwere Augenschaden. methode.
Schwere Augenschadigung/-reizung H318: Verursacht schwere Augenschaden. Berechnungs-
(Eye Dam. 1) methode.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

<

GHSO05
Atzwirkung

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H314 |Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Erganzende Gefahrenmerkmale: -
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Sicherheitshinweise Pravention
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehorschutz/... tragen.
Sicherheitshinweise Reaktion
P301 + P330 + BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifthren.
P331
P303 + P361 + BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
P353 ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.

Besondere Vorschriften fiir erganzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Gemische:
10,0 % Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter
akuter Toxizitat (dermal).

10,0 % Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter
akuter Toxizitat (inhalativ).

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidenti- Stoffname Konzen-
fikatoren Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] tration
Einstufung gemaR 67/548/EWG
CAS-Nr.: 5329-14-6 Sulfamidsaure 6-=<10
EG-Nr.: 226-218-8 Aquatic Chronic 3, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2 Gew-%
@ Achtung H315-H319-H412
X xi; R36/38 — R52-R53

Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn madglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten!

Nach Einatmen:
Far Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten
Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Bei
Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Bei Berihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser
spulen und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdlinnungseffekt). Bei
Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Sofort Mund ausspulen und reichlich
Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifihren. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persdnliche Schutzausristung verwenden.
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4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Schwere Augenschadigung/-reizung

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Keine Daten verfligbar
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte:

Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriustungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiur Notfille geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
6.1.2. Einsatzkrafte
Personliche Schutzausriistung:
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Riuckhaltung und Reinigung
Fur Rickhaltung:
Mit fllssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Personliche Schutzausrlstung tragen (siehe Abschnitt 8).

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Technische MaRnahmen und Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriustungen

8.1. Zu Giberwachende Parameter
Keine Daten verfligbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verflgbar

8.2.2. Personliche Schutzausristung
Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:
Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: Durchbruchszeit: min
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet
aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berlcksichtigen.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundiegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand: Fllssig Farbe: nicht bestimmt
Geruch: nicht bestimmt

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter bei Methode Bemerkung
°C

pH-Wert >08-<1,5 20 °C
Schmelzpunkt nicht bestimmt
Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Flammpunkt nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Selbstentzindungstemperatur nicht bestimmt
Obere/untere Entziindbarkeits- nicht bestimmt
oder Explosionsgrenzen
Dampfdruck nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte nicht bestimmt
Relative Dichte nicht bestimmt
Schittdichte nicht bestimmt
Wasserldslichkeit nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Octanol/ nicht bestimmt
Wasser
Viskositat, dynamisch nicht bestimmt
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Parameter bei Methode Bemerkung
°C
Viskositat, kinematisch nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine Daten verfligbar

10.2. Chemische Stabilitat
Keine Daten verfligbar

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Daten verflgbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verfligbar

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Daten verfligbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.

1272/2008
Stoffname Toxikologische Angaben
Sulfamidsaure LD5g oral:
CAS-Nr.: 5329-14-6 >2.000 mg/kg (Ratte)
EG-Nr.: 226-218-8

Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Schwere Augenschadigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

Karzinogenitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Zusatzliche Angaben:
Keine Daten verfligbar

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Stoffname Toxikologische Angaben
Sulfamidséure LCg0: =70,3 mg/l 4d (Fisch, Pimephales promelas (Dick
CAS-Nr.: 5329-14-6 kopfelritze))

EG-Nr.: 226-218-8 ECs0: =71,6 mg/l 2d (Krebstiere, Daphnia magna (Gro

Ber Wasserfloh))
IC50: >29 Mg/l 3d (Alge/Wasserpflanze, Chlorella vulg

aris)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Stoffname Biologischer Abbau |Bemerkung
Sulfamidsaure Ja, schnell
CAS-Nr.: 5329-14-6
EG-Nr.: 226-218-8
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Stoffname Log Kow Biokonzentrationsfaktor (BCF)
Sulfamidsaure = -4,34

CAS-Nr.: 5329-14-6
EG-Nr.: 226-218-8

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflgbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Sulfamidsaure Der Stoff im Gemisch erfullt nicht die PBT/vPvB Kriterien
CAS-Nr.: 5329-14-6 gemal REACH, Anhang XIII.

EG-Nr.: 226-218-8

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten verflgbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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Landtransport (ADR/ |Binnenschiffs- Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-
RID) transport (ADN) (IMDG) Tl / IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut Kein Gefahrgut Kein Gefahrgut Kein Gefahrgut

im Sinne dieser im Sinne dieser im Sinne dieser im Sinne dieser
Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Kein Gefahrgut im Sinne dieser Kein Gefahrgut im Sinne dieser Kein Gefahrgut im Sinne dieser
Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften. Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht relevant

14.4. Verpackungsgruppe

nicht relevant

14.5. Umweltgefahren

nicht relevant

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

nicht relevant

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfligbar
15.1.2. Nationale Vorschriften
I [DE] Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse

WGK:
1 - schwach wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verfligbar

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
Keine Daten verfligbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verflgbar
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16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode geman
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren- Gefahrenhinweise Einstufungs-
kategorien verfahren
Atz-/Reizwirkung auf die Haut H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut Berechnungs-
(Skin Corr. 1) und schwere Augenschaden. methode.
Schwere Augenschadigung/-reizung H318: Verursacht schwere Augenschaden. Berechnungs-
(Eye Dam. 1) methode.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

Gefahrenhinweise (R-Satze)

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
R52/53 Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfligbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Keine Daten verfligbar
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                     Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen.
                
                 
                     Beschmutzte, getränkte Kleidung ausziehen.
                
                 
                     Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
                
                 
                     Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.
                
                 
                     Achtung
                
                 
                     Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
                
                 
                     Für Frischluft sorgen.
                
                 
                     Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
                
                 
                     Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
                
                 
                     Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
                
                 
                     Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
                
                 
                     Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
                
                 
                     Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.
                
                 
                     Mund ausspülen.
                
                 
                     Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt).
                
                 
                     Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
                
                 
                     Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
                
                 
                     KEIN Erbrechen herbeiführen.
                
                 
                     Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
                
                 
                     Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
                
            
             
                 
                     Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
                
                 
                     Schwere Augenschädigung/-reizung
                
            
             
                 
                     Symptomatische Behandlung.
                
            
        
         
             
             
                 Bei Brand:
            
             
                 Gase/Dämpfe, giftig
            
             
                 Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.
            
             
                 Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
            
        
         
             
                 
                     Personen in Sicherheit bringen.
                
                 
                     Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
                
            
             
                 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
            
             
                 Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
            
             
                 
                     Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
                
            
             
                 Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
            
             
                 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
            
             
                 Entsorgung: siehe Abschnitt 13
            
             
                 Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
            
        
         
             
                 
                     Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).
                
                 
                 
                     Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
                
                 
                     Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.
                
            
             
                 
                     Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
                
            
             
        
         
             
             
                 
                 
                     
                         Gestellbrille mit Seitenschutz
                    
                     
                         DIN EN 166
                    
                
                 
                     
                         Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen
                    
                     
                         EN ISO 374
                    
                     
                         Geeignetes Material:
                    
                     
                         Durchbruchszeit:
                    
                     
                         min
                    
                     
                         Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet aufbewahren.
                    
                     
                         Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen.
                    
                
            
             
                 
            
        
         
             
                 liquid
                 
                     nicht bestimmt
                
            
             
                 
                     
                         
                             lt
                             1.5
                             gt
                             0.8
                        
                         
                             20.0
                             C
                        
                    
                
                 
                 
                 
                     keine Angabe
                
                 
            
        
         
         
             
                 
                     Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                
                 
                     Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                
                 
                     Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                
            
             
                 
                     Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
                
            
             
                 
                     Verursacht schwere Augenschäden.
                
            
             
                 
                     
                         Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                    
                
            
             
                 
                     Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                
            
             
                 
                     Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                
            
             
                 
                     Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                
            
             
                 
                     Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                
            
             
                 
                     Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                
            
             
                 
                     Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
                
            
        
         
             
                 
                     
                
                 
                 
                     
                
            
             
                 
                 
            
             
             
             
        
         
             
                 
                     Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.
                
            
             
                 
            
        
         
             
                 
                 
                 
                 
            
        
         
             
                 
            
             
                 
                     
                         1
                    
                     -
                
            
        
         
    


